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Begründung

Die oben genannten Kreisverbände haben alle seit mindestens zwei Jahren keine Vorstandswahl
durchgeführt. Die jeweiligen Betreuungspersonen im Landesvorstand konnten im letzten halben Jahr
keine aktiven Mitglieder ausfindig machen, die auf eine Reaktivierung hoffen lassen. Das bedauern wir
sehr!

Wir wollen, dass alle Mitglieder einem aktiven Kreisverband zugeordnet sind, der ihnen einen Raum
gibt, sich zu engagieren.

Wir sehen das Problem von immer weiter wachsenden Kreisverbänden durch die Auflösung anderer und
die damit immer länger werdenden Wege zum Zentrum des nächstgelegenen, aktiven Kreisverbands.
Deshalb bemühen wir uns um eine möglichst gute Kreis- und Bezirksverbandbetreuung durch den
Landesvorstand und fördern und begleiten aktiv Neugründungen. Wir freuen uns, bei diesem LJK einige
Neugründungen anerkennen zu dürfen!

Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

Die Kreisverbände Hof, Lindau-Westallgäu, Roth, Straubing-Bogen, Dachau 
werden aufgelöst, soweit sie ein Zweigverband der GRÜNEN JUGEND sind.
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Im Übrigen werden die Kreisverbände aus der GRÜNEN JUGEND ausgeschlossen.2.3

Im Umfang der Auflösung der Kreisverbände fällt ihr Vermögen an die GRÜNE 
JUGEND Bayern, soweit es keine anderen Berechtigten gibt.
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Der örtliche Zuständigkeitsbereich der Kreisverbände werden für Hof dem 
Kreisverband Bayreuth, für Lindau-Westallgäu dem Kreisverband Allgäu, für 
Roth dem Kreisverband Nürnberg, für Straubing-Bogen dem Kreisverband 
Landshut und für Dachau dem Kreisverband München übertragen. Die 
Mitglieder der Kreisverbände werden fortan für Hof dem Kreisverband 
Bayreuth, für Lindau-Westallgäu dem Kreisverband Allgäu, für Roth dem 
Kreisverband Nürnberg, für Straubing-Bogen dem Kreisverband Landshut und 
für Dachau dem Kreisverband München zugeordnet.
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Gegen diese Entscheidung gibt es den Rechtsbehelf des Einspruchs; er ist 
binnen zwei Wochen ab dem Tage, an dem die Entscheidung dem Betroffenen 
schriftlich zugestellt wurde, in Textform an das Bundesschiedsgericht zu 
stellen.
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